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undwenn sie Kopftuch trug, nur
3 Prozent. Dabei machte es kei-
nen Unterschied, wie groß oder
international die Firmen sind.
Oder ob in der Ausschreibung
gutesDeutsch gefordert oder auf
Kunden- oder Mitarbeiterkon-
takt hingewiesen wurde.

„Die Benachteiligung kann
zwei Gründe haben“, sagt Weich-

selbaumer: „Entweder liegt es an
einer einfachen Abneigung ge-
gen eineGruppe.Oder es liegt ei-
ne statistische Diskriminierung
vor.“ Das heißt, einer Gruppe
wird verallgemeinernd ein
Merkmal wie geringere Leis-
tungsfähigkeit zugeschrieben.

Kurz gesagt: Entweder mögen
Arbeitgeber bekennende Musli-
minnennicht, oder sie halten sie

generell für unproduktiver – et-
wa weil sie fürchten, diese könn-
ten Sprachprobleme haben.

Dabei ist die Benachteiligung
aufgrund von religiösen Merk-
malen in Deutschland strafbar:
„Wer das Kopftuch am Arbeits-
platz ohne besonderen Grund
verbietet, verstößt gegen das All-
gemeine Gleichbehandlungsge-
setz“, erklärt Christine Lüders,
Leiterin der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes. Wichtig
sei, dass Betroffene sich schnell
beraten lassen.DenndieFrist, in-
nerhalb deren rechtliche Schrit-
te eingeleitet werden können, ist
mit 2 Monaten extrem kurz.

Eine junge Deutschtürkin in
Berlin hatte mit ihrer Klage Er-
folg. Wegen ihres Kopftuchs war
ihr ein Platz für die Ausbildung
zur Zahnarzthelferin verwehrt
worden. Das Arbeitsgericht Ber-
lin sprach ihr imSeptember 2012
eineEntschädigungvondreiMo-
natsgehältern zu.

Die junge Frau hatte sich an
das Antidiskriminierungsnetz-
werk des Türkischen Bundes in

Das Foto entscheidet
DISKRIMINIERUNG Eine Studie zeigt, worauf es bei der Jobsuche
oft ankommt. Anonymisierte Bewerbungen könnten vielen helfen
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BERLIN taz | Sevda Yilmaz ist
23 Jahre alt und hat eine Ausbil-
dung zur Buchhalterin mit or-
dentlichem Zeugnis abgeschlos-
sen. Doch trotz vieler Bewerbun-
genwird sie fast nie zumVorstel-
lungsgespräch eingeladen. Als
sie sich ohne Kopftuch auf dem
Fotobewirbt, ist sieviel erfolgrei-
cher. Schließlich verschickt sie
noch einmal Bewerbungen ohne
Tuch und als „Tina Meyer“ – und
hat nochmehr Erfolg.

Yilmaz gibt es nicht wirklich.
Sie ist erfunden und Teil einer
Studie, die Ende des Jahres er-
scheinen wird und der taz vorab
vorliegt. Die Ökonomin Doris
Weichselbaumer von der Uni
Linz verschickte dazu 1.500 Be-
werbungen mit gleichlauten-
dem Lebenslauf, nur mit jeweils
anderem Foto und Namen, an
verschiedene Unternehmen. Er-
gebnis: Während „Meyer“ auf 18
Prozent ihrer Bewerbungen eine
Einladung zumGespräch erhielt,
warenesbei „Yilmaz“ 13Prozent–

Nicht gern gesehen: Ein Kopftuch fällt bei der Bewerbung negativ ins Gewicht Foto: Müller-Stauffenberg/imago

In Großbritannien
und den USA sind
Bewerbungsfotos
völlig unüblich

ANZEIGE

Berlin gewandt. „Oft kommen
sehr qualifizierte junge Frauen
zu uns“, erzählt Anwältin Ma-
ryam Haschemi, die dort Bera-
tungen anbietet. „Zum Beispiel
eine Frau, die einen sehr guten
Abschluss in Medizin hatte.
Trotzdem hat sie über andert-
halb Jahre keine Stelle bekom-
men – wegen ihres Kopftuches.“
Auch aus unternehmerischer

Sicht sei diese Praxis fragwürdig,
meint Weichselbaumer: „Durch
Diskriminierung wird viel Po-
tenzial verschenkt.“

Abhilfeschaffenkönntenano-
nymisiere Bewerbungsverfah-
ren, wie sie die Antidiskriminie-
rungsstelle in einem Pilotver-
such testet. Dabei werden Name,
Alter, Foto, Familienstand oder
Herkunft im Bewerbungsschrei-

ben ausgelassen. Lüders ist über-
zeugt, „dass sich das Verfahren
eines Tages durchsetzen wird.
Weilesfairerist–undeffektiver.“

Weichselbaumer fände das
auch gut. „Ein erster Schritt
könnte der Verzicht auf Bewer-
bungsfotos sein.“ Anderswo – et-
wa in Großbritannien und den
USA – sei es völlig unüblich, Be-
werbungsfotosmitzuschicken.

erfahren hatte, setzte sie kurzer-
hand die gemeinsameWohnung
in Zwickau in Brand, ließ
190.000 Euro dort liegen und
flüchtete. Erst am 8. November
stellte sie sich in Jena mit einem
Anwalt der Polizei. Zu diesem
Zeitpunkt glaubt Zschäpe, längst
von allen Sicherheitsbehörden
gesucht zu werden. Dabei hatte
dieöffentlicheFahndungerstam
8. November begonnen.

Dazwischen, am6.November,
kam Zschäpe kurz vor 6 Uhr
morgens am Hauptbahnhof in
Hannover an. Rund neun Stun-
den verbrachte Zschäpe in der
Region. Versuchte sie dort, den
langjährigen Helfer Holger G.
aufzusuchen? Viel spricht dafür.
Holger G. wohnte nämlich nicht
weit von der niedersächsischen
Landeshauptstadt entfernt, nahe
Haste in Lauenau. Nur eine Stun-
de mit der S-Bahn und mit Bus
oder Taxi, dann wäre sie bei ihm
in Lauenau angekommen. Doch
der treue Kamerad ist an diesem
Tag nicht erreichbar. In der
Nacht zuvor hatte ihn die Polizei

vorläufig festgenommen. Der
Grund:AufseinenNamenwar je-
nesWohnmobil angemeldet,mit
dem Mundlos und Böhnhardt
nach ihrem Banküberfall am 4.
November fliehen wollten, in
dem sie aber den Tod fanden.

Schon nach ihrem Abtauchen
1998 hatte Holger G. den dreien
Geld zukommen lassen und ih-
nen immer wieder mit Papieren
oder Krankenkassenkarte gehol-
fen. Offiziell hatHolgerG. ausge-
sagt, seine letzte Hilfe für das
NSU-Trio im Jahr 2011 sei allein
ihrem einstmals „engen Freund-
schaftsband“ geschuldet gewe-
sen. FürBöhnhardthabeereinen
neuen Reisepass beantragt, gül-
tig bis 2021. Zuvor hätten ihn
Mundlos und Böhnhardt bei ih-
rem letzten Besuch unter Druck
gesetzt, sagte er dem Bundeskri-
minalamt (BKA). AufNachfragen
fügte er hinzu, den Pass abgeholt
und den Dreien übergeben zu
haben. Doch Aussagen, die der
taz vorliegen, legen nun nahe,
dass in Wirklichkeit Zschäpe al-
lein den Pass abholen kam. Am
16. Juni 2011will einTaxifahrer in
Zwickau sie um 5.30 Uhr zum
Bahnhof gefahren haben, sie
trug einen schwarzen Kapuzen-
pulli und eine Sonnenbrille. Re-
cherchen des BKA ergaben zu-
dem, dass Zschäpe zwei Tage zu-
vor nach einer Fahrkarte von
Zwickau zum Bahnhof Haste ge-
sucht hatte.

Bestätigen sich diese Indizien,
dann ist Zschäpe eine weitere
Unterstützertat, die sie allein be-
gangen hat, zuzuschreiben. Ein
Umstand, denHolger G. womög-
lich verschleiern wollte.

Zschäpe ist jetzt die Hauptbe-
schuldigte im Verfahren gegen
den „NationalsozialistischenUn-
tergrund“. Während der 13 Jahre
im Untergrund soll sie das Trio
„abgetarnt“ haben. Ihr wird vor-
geworfen, von den 10Morden, 15
Banküberfällen und 2 Bomben-
anschlägen ihrer Mitstreiter
nicht nur gewusst, sonderndiese
auch aktiv unterstützt zu haben.

ANDREA RÖPKE, ANDREAS SPEIT

Der treue Freund

bei Hannover
NSU-PROZESS Zschäpe suchte nach ihrer Flucht
womöglich ein letztes Mal Hilfe bei Holger G.

Vier Tage langwarBeate Zschäpe
aufderFlucht,nachdemsichihre
beiden Mitstreiter Uwe Böhn-
hardtundUweMundloserschos-
sen hatten. In diesen Tagen fuhr
siemitderBahnvonZwickauaus
nach Norden, hielt in Eisenach,
Leipzig, Bremen, Hannover, Uel-
zen, Braunschweig, Halle und Je-
na. In Leipzig warf sie einige Be-
kenner-DVDs in einen Postbrief-
kasten. Aber sonst ist auch nach
34 Verhandlungstagen vor dem
Oberlandesgericht München
noch unklar, was Zschäpe in die-
senvierTagenantrieb. Suchte sie
Hilfe von Kameraden?

Als Zschäpe am 4. November
2011 vom Tod ihrer Komplizen

Bestätigen sich
diese Indizien, dann
hat Zschäpe eine wei-
tere Hilfstat begangen


